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AllgemeinesI. 

Lektion 1: Grundsätze des Sachenrechts

Das 3. Buch des BGB mit den Paragraphen 854 – 1296 betrifft unser 
Thema, das Sachenrecht. Das Sachenrecht umfasst inhaltlich vor allem 
den Besitz, das Eigentum und die – kompliziert benannten – beschränkt 
dinglichen Rechte. Regeln zu Sachen finden sich zudem im allgemeinen 
Teil des BGB (§§ 90 – 103). 

Begleiten Sie unsere Protagonisten Emil Ehrlich, Bruno Biber und Buch-
händler Büchner durch das Sachenrecht. Sie werden am Ende zu dem 
Ergebnis kommen, dass Sachenrecht – leicht gemacht® nicht – wie man 
zunächst denkt – ein Widerspruch in sich, sondern tatsächlich möglich 
ist.

Eine Notwendigkeit vorab: Legen Sie sich jetzt das BGB in Textform 
neben sich und machen Sie sich die Mühe, die genannten Vorschrif-
ten auch nachzulesen; denn es ist etwas Wahres daran, wenn es heißt:  
Ein Blick in das Gesetz erleichtert die Rechtsfindung.

Auch im Sachenrecht gibt es – wie etwa im Schuldrecht – bestimmte 
Grundsätze, die im Gesetz nicht ausdrücklich genannt sind, auf denen 
aber das gesamte Sachenrecht basiert. Es handelt sich dabei um insge-
samt fünf Grundsätze, die wir jetzt der Reihe nach durchgehen: 

Spezialität XX

Publizität XX

Absolutheit der Rechte XX

TypenzwangXX

AbstraktionsprinzipXX

Diese Grundsätze des Sachenrechts können Sie wie eine Art Allgemeiner 
Teil des Sachenrechts sehen. Sie gelten also in allen Teilbereichen des 
Sachenrechts. 
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Aber halt, vorab eine Zusatzinfo: Da diese Grundsätze gerade nicht im 
Gesetz genannt sind, haben sich auch andere Reihenfolgen oder – etwa 
durch Aufsplittung – sogar andere Anzahlen entwickelt. Diese sind na-
türlich in der Regel auch nicht zu beanstanden. Hier wird die bekannte 
Variante mit fünf Grundsätzen dargelegt, welche Sie ohne Bedenken und 
weitere Erklärungen anwenden können. 

Legen wir nun mit den einzelnen Grundsätzen des Sachenrechts los!

Spezialität

Der erste Grundsatz ist der der Spezialität, die auch als Bestimmtheit 
bezeichnet wird. Wir verwenden im Folgenden den Begriff der Bestimmt-
heit, weil  damit dieser Grundsatz viel besser verständlich ist.

Dieser Grundsatz der Bestimmtheit bedeutet, dass sich dingliche Rechte 
und Rechtsänderungen immer auf eine konkrete, also auf eine bestimmte 
einzelne Sache beziehen. Dies ist einfach verständlich, es muss immer 
eine einzelne Sache betroffen sein. Trotzdem können – was in der Praxis 
wichtig, aber auch problematisch ist – auch Sachgesamtheiten über-
eignet werden, wenn klar erkennbar und nachvollziehbar ist, welche 
einzelnen Sachen aus der Sachgesamtheit Gegenstand der dinglichen 
Verfügung sein sollen.

Da diese Aussagen nun alles andere als konkret sondern sehr abstrakt 
sind, nun zum Einstieg ein paar Fälle.

 Fall 1
Buchhändler Büchner übereignet der Bücherwurm-Bank zur Sicherung 
eines Kredites sein halbes Bücherlager zur Sicherheit. Ist das mit dem 
Grundsatz der Bestimmtheit vereinbar?

 Fall 2
Buchhändler Büchner übereignet alle Krimis des Autors Kalle Kaliber 
an die Bücherwurm-Bank. Ist das für den Grundsatz der Bestimmtheit 
konkret genug?

6
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 Fall 3
Buchhändler Büchner übereignet sein Bücherlager bis zu einem Wert von 
10.000 Euro an die Bücherwurm-Bank. Bestimmtheit?

Im Fall 1 ist das halbe Bücherlager keine bestimmte einzelne Sache. Es ist 
zwar eine Sachgesamtheit, aber ist es ist gerade nicht klar erkennbar, wel-
che einzelnen Sachen dieser Sachgesamtheit übereignet werden sollen. 

Die Sicherungsübereignung im Fall 1 scheitert demnach an der Be-
stimmtheit.

Im Fall 2 sieht es nun schon anders aus. Die Krimis von Kalle Kaliber sind 
zwar keine einzelne Sache, aber es ist klar erkennbar, welche Bücher aus 
dem gesamten Bücherlager Gegenstand der Verfügung sein sollen – alle 
Bücher von Kalle Kaliber im Bestand des Buchhändlers nämlich.

Wir merken uns: Bei einem Warenlager können auf eine bestimmte Art 
und Weise erkennbare Sachen trotz des Grundsatzes der Bestimmtheit 
übereignet werden. 

Jetzt ist die Lösung von Fall 3 ganz einfach: Alle Bücher bis 10.000 Euro 
sind weder bestimmte einzelne Sachen noch auf eine bestimmte Art und 
Weise erkennbare Sachen, so dass auch im Fall 3 die Sicherungsübereig-
nung am Grundsatz der Bestimmtheit scheitert.

Publizität

Der Grundsatz der Publizität wird auch als Offenkundigkeitsprinzip 
bezeichnet. Dahinter verbirgt sich, dass die dingliche Zuordnung von 
Sachen und Veränderungen der dinglichen Zuordnung nach außen hin 
erkennbar sind. Wegen der Absolutheit der sachenrechtlichen Rechte, 
also ihrer Wirkung gegenüber jedermann, muss die sachenrechtliche 
Zuordnung nach außen erkennbar sein. 

Bei beweglichen Sachen liegt diese Offenkundigkeit im Besitz. 
Konsequenterweise verlangt das Sachenrecht deshalb bei einer Änderung 
der dinglichen Rechtslage regelmäßig die Übertragung des Besitzes. 


